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der Wiener Landesregierung 

MD-57�-1 �nd 2/86 

Entwur� e�nes Bundesgesetzes. 

mit dem
' 
d� s We i n wir t s c h a f t s -

gesetz aufgehoben sowie das 

Weingesetz 1985 und das Bundes­

finanzgesetz 1986 geändert 

werden; 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wien. 8. April 1986 

3. � ... ;. ;. ,; �'I. 1 ..... 1 'V J 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich. in der Bei­

lage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Be-

treff genannten Gesetzentwurf 

Beilage 

(25fach) 

zu übermitteln. 

n 
Für den Lande �1tsdirektor, 

Dr. Pe'schl 

Oberser\)ttsrat 
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Amt der Wien er Landesregierung 

MD-570-1 und 2/86 

Entwurf eines Bundesgesetzes . 

mit dem das Weinwirtschafts­

geset z aufgehoben sowie das 

Weingesetz 1985 und d a s e�ndes­

finan zgeset z 1986 geände:: 

werden; 

Stellungnahme 

zu Zl. 12.601/04-1 2/86 

An das 

Bundesministerium für Land-

und Forstwirtschaft 

Wien . 8 .  Aoril 1986 

Auf das do . Schreiben vom 25. Februar 1986 beehrt sich das 

Amt der Wiener Landesregierung. zu dem im Betreff genannten 

Geset zentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Zu Abschnitt 11 ( Anderun o des Weino e s e t z e s 1985): 

Zu § 68c Abs . 3 lit . 4: 

Das Land Wien spricht sich gegen eine Verpflichtung zur Fest­

legung von Hektarhöchsterträgen als Vorausset zung für eine 

Förderung aus . Eine solche Maßnahme würde sich nur zU9uns�en 

des Absat zes von Qual�tätswein auswirken. in Wien erfolgt 

aber die Vermarktung des Weines zu über 95 % im Buschenschan� 

in Form von Tafelwein . Der Wiener Weinbau kämpft also nicht 

mit Absat zproblemen . die einer Lösung durch Hektarhöchst�T­

träge be dürften . Ei n e Einschränkung der Flächenerträge w�rde 

vielmehr den Fortbestand der Wiener Weinbaubetriebe gefähr-

den. wobei auch bemerkt w�rd. daß die We i nbau fläche n in 

Wien ein wichtiger Bestandtell des Grüngürtels sind und zur 

Erhaltung der LebensQualitä� der Stadtbewohner wesentlich 

beitragen . 
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Zu § 68c Abs . 4: 

Die L�nder haben sich a l lgemei n gegen Jun�timi�rung�n aus-

gesprochen . Aus diesem Grund wird auch die im vorli�genden 

Entwurf vorgeseh�ne Junktimierung von 8undes- und Landesför-

derun; abgelehn� . 

Zu § 68c Ab! . 7 :  

Es wird angeregt. den Begriff "sachlich in Betracht kommende 

\Rechtsträger- näher zu umschreiben oder anzuf�hren. welche 

Rechtsträger gemeint sind (Länder . Kammern et c _ J. 

Für den Fall. daß daran gedacht ist. die Abwick�un9 von 

Förderungen den Ländern zu übertragen. müßte e�ne d�e Grenzen 

der Leistungsfähigkeit der Länder nicht überscnTeit�nde 

Regelung über die Tragung des erforderlichen Aufwandes ge­

troffen werden . 

Zu § 68d Abs . 1 Z 3: 

Es wird angeregt. bei der Rückzahlung des Förderungszuschus­

ses an den DurchschnittszinsfuB anzuknüofen . 

Zu § 68f: 

Eine Regelung über die 8estellung von Ersatzmitgliedern 

für die Beiratsmitglieder erscheint wünschenswer t . 

Unter einem werden 25 AUSfertigungen dieser Stellu�gnahme dem 

Präsidium des Nat i onairates übermittelt. 

(\ 
\ I , 

Für den Lan�:tsdirektor: 
i\ 1 

;P' ,.-� 
il\� J \ 

Dr . Peischl 
\ . 

O b e rs e n a t s r a t 
'-" 
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